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BESCHLUSS (EU) 2024/… DES RATES 

vom … 

über den im Namen der Europäischen Union  

in dem durch das Übergangsabkommen für ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen  

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits  

und der Vertragspartei Zentralafrika andererseits  

eingesetzten WPA-Ausschuss betreffend die Annahme des Protokolls  

über die Bestimmung des Begriffs „Waren mit Ursprung in“ oder „Ursprungswaren“  

und über Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen  

zu vertretenden Standpunkt 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Übergangsabkommen für ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits1 und der Vertragspartei 

Zentralafrika andererseits (im Folgenden „Abkommen“) wurde von der Union gemäß dem 

Beschluss 2009/152/EG des Rates2 unterzeichnet und wird seit dem 4. August 2014 von 

Kamerun vorläufig angewandt. 

(2) Auf der Grundlage des Artikels 13 Absatz 2 des Abkommens kann der WPA-Ausschuss 

eine auf Gegenseitigkeit beruhende gemeinsame Regelung für die Ursprungsregeln 

annehmen. 

(3) Gemäß Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 108 des Abkommens wird die auf Gegenseitigkeit 

beruhende gemeinsame Regelung für die Ursprungsregeln dem Abkommen in Form eines 

Protokolls zum Abkommen über die Bestimmung des Begriffs „Waren mit Ursprung in“ 

oder „Ursprungswaren“ und über Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen (im 

Folgenden „Protokoll“) beigefügt und Bestandteil des Abkommens sein. 

(4) Auf seiner Jahressitzung 2024 oder im schriftlichen Verfahren sollte der WPA-Ausschuss 

einen Beschluss über das Protokoll annehmen. 

                                                 

1 ABl. L 57 vom 28.2.2009, S. 2. 
2 Beschluss 2009/152/EG des Rates vom 20. November 2008 über die Unterzeichnung und 

vorläufige Anwendung des Übergangsabkommens für ein Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Vertragspartei Zentralafrika andererseits (ABl. L 57 vom 28.2.2009, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=192967&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9670/24;Nr:9670;Year:24&comp=9670%7C2024%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=192967&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/152/EG;Year2:2009;Nr2:152&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=192967&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:57;Day:28;Month:2;Year:2009;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=192967&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/152/EG;Year2:2009;Nr2:152&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=192967&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:57;Day:28;Month:2;Year:2009;Page:1&comp=


 

 

9670/24    ESS/mhz 3 

 RELEX.2  DE 
 

(5) Im Rahmen des Protokolls werden die jüngsten Entwicklungen berücksichtigt, um 

flexiblere und einfachere Ursprungsregeln zu schaffen, mit denen der Handel für 

Wirtschaftsbeteiligte erleichtert und die Inanspruchnahme der Präferenzbehandlung gemäß 

dem Abkommen optimiert wird. 

(6) Es ist zweckmäßig, den im Namen der Union im WPA-Ausschuss zu vertretenden 

Standpunkt festzulegen, da der Beschluss für die Union verbindlich sein wird — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union auf der nächsten Jahressitzung in dem 

durch das Übergangsabkommen für ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Vertragspartei 

Zentralafrika andererseits eingesetzten WPA-Ausschuss betreffend die Annahme eines Beschlusses 

des WPA-Ausschusses bezüglich des Protokolls über die Bestimmung des Begriffs „Waren mit 

Ursprung in“ oder „Ursprungswaren“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der 

Verwaltungen zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf für einen Beschluss des WPA-Ausschusses, 

der diesem Beschluss beigefügt ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu … am … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 
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